
Gefahrstoffverordnung (Auszug) 

§ 14 Unterrichtung und Unterweisung der Beschäftigten 

(2) Der Arbeitgeber hat sicherzustellen, dass die Beschäftigten anhand der Betriebs-

anweisung nach Absatz 1 über alle auftretenden Gefährdungen und entsprechende 

Schutzmaßnahmen mündlich unterwiesen werden. Teil dieser Unterweisung ist ferner 

eine allgemeine arbeitsmedizinisch-toxikologische Beratung. Diese dient auch zur 

Information der Beschäftigten über die Voraussetzungen, unter denen sie Anspruch 

auf arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen nach der Verordnung zur arbeits-

medizinischen Vorsorge haben, und über den Zweckdieser Vorsorgeuntersuchungen. 

Die Beratung ist unter Beteiligung der Ärztin oder des Arztes nach § 7 Absatz 1 der 

Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge durchzuführen, falls dies erforderlich 

sein sollte. Die Unterweisung muss vor Aufnahme der Beschäftigung und danach 

mindestens jährlich arbeitsplatzbezogen durchgeführt werden. Sie muss in für die 

Beschäftigten verständlicher Form und Sprache erfolgen. Inhalt und Zeitpunkt der 

Unterweisung sind schriftlich festzuhalten und von den Unterwiesenen durch Unter-

schrift zu bestätigen. 

Arbeitsschutzgesetz (Auszug) 

§ 12 Unterweisung 

(1) Der Arbeitgeber hat die Beschäftigten über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei 

der Arbeit während ihrer Arbeitszeit ausreichend und angemessen zu unterweisen. 

Die Unterweisung umfaßt Anweisungen und Erläuterungen, die eigens auf den 

Arbeitsplatz oder den Aufgabenbereich der Beschäftigten ausgerichtet sind. Die 

Unterweisung muß bei der Einstellung, bei Veränderungen im Aufgabenbereich, der 

Einführung neuer Arbeitsmittel oder einer neuen Technologie vor Aufnahme der 

Tätigkeit der Beschäftigten erfolgen. Die Unterweisung muß an die Gefährdungsent-

wicklung angepaßt sein und erforderlichenfalls regelmäßig wiederholt werden. 

(2) Bei einer Arbeitnehmerüberlassung trifft die Pflicht zur Unterweisung nach Absatz 

1 den Entleiher. Er hat die Unterweisung unter Berücksichtigung der Qualifikation und 

der Erfahrung der Personen, die ihm zur Arbeitsleistung überlassen werden, vorzu-

nehmen. Die sonstigen Arbeitsschutzpflichten des Verleihers bleiben unberührt. 

Betriebssicherheitsverordnung (Auszug) 

§ 12 Unterweisung und besondere Beauftragung von Beschäftigten 

(1) Bevor Beschäftigte Arbeitsmittel erstmalig verwenden, hat der Arbeitgeber ihnen 

ausreichende und angemessene Informationen anhand der Gefährdungsbeurteilung in 

einer für die Beschäftigten verständlichen Form und Sprache zur Verfügung zu stellen 

über 

1. vorhandene Gefährdungen bei der Verwendung von Arbeitsmitteln einschließlich  

    damit verbundener Gefährdungen durch die Arbeitsumgebung, 

2. erforderliche Schutzmaßnahmen und Verhaltensregelungen und 

3. Maßnahmen bei Betriebsstörungen, Unfällen und zur Ersten Hilfe bei Notfällen. 



Der Arbeitgeber hat die Beschäftigten vor Aufnahme der Verwendung von Arbeits-

mitteln tätigkeitsbezogen anhand der Informationen nach Satz 1 zu unterweisen. 

Danach hat er in regelmäßigen Abständen, mindestens jedoch einmal jährlich, weitere 

Unterweisungen durchzuführen. Das Datum einer jeden Unterweisung und die Namen 

der Unterwiesenen hat er schriftlich festzuhalten. 

(2) Bevor Beschäftigte Arbeitsmittel erstmalig verwenden, hat der Arbeitgeber ihnen 

eine schriftliche Betriebsanweisung für die Verwendung des Arbeitsmittels in einer für 

die Beschäftigten verständlichen Form und Sprache an geeigneter Stelle zur Verfü-

gung zu stellen. Satz 1 gilt nicht für Arbeitsmittel, für die keine Gebrauchsanleitung 

nach § 3 Absatz 4 des Produktsicherheitsgesetzes mitgeliefert werden muss. Anstelle 

einer Betriebsanweisung kann der Arbeitgeber auch eine bei der Bereitstellung des 

Arbeitsmittels auf dem Markt mitgelieferte Gebrauchsanleitung oder Betriebsanleitung 

zur Verfügung stellen, wenn diese Informationen enthalten, die einer Betriebsanwei-

sung entsprechen. Die Betriebsanweisung ist bei sicherheitsrelevanten Änderungen 

der Arbeitsbedingungen zu aktualisieren und bei der regelmäßig wiederkehrenden 

Unterweisung nach § 12 des Arbeitsschutzgesetzes in Bezug zu nehmen. 

(3) Ist die Verwendung von Arbeitsmitteln mit besonderen Gefährdungen verbunden, 

hat der Arbeitgeber dafür zu sorgen, dass diese nur von hierzu beauftragten 

Beschäftigten verwendet werden. 


